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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
A Problem 
 
Die gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens für Erwachsene und insbesondere Kin-
der sind erheblich. Aktuelle Schätzungen des Deutschen Krebsforschungszentrums in Hei-
delberg gehen von mehr als 3.300 tabakrauchassoziierten Todesfällen in Deutschland pro 
Jahr bei Nichtraucherinnen und -rauchern durch Passivrauchen aus. Für Kinder erhöht sich 
das Risiko, an Infektionen der unteren Atemwege, an Asthma, Bronchitis oder Lungenent-
zündung zu erkranken, um 50 bis 100 %. Auch in Räumen, in denen aktuell nicht geraucht 
wird, werden kontinuierlich Schadstoffe an die Menschen in der Umgebung abgegeben, die 
sich während des Rauchens an Wänden, Tapeten, Gardinen und Möbeln abgesetzt haben. 
 
Freiwillige Vereinbarungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes - DEHOGA - mit 
dem Ziel, die Anzahl der Nichtraucherbereiche und Nichtraucherbetriebe schrittweise zu er-
höhen, haben nicht zu einem ausreichenden Erfolg im Sinne eines wirksamen Nichtraucher-
schutzes geführt. 
 
 
B Lösung  
 
Durch gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, in Bereichen der Betreuung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen, in Gesundheits-, Freizeit- und Kultureinrichtungen, 
im Bildungsbereich sowie in Gaststätten einschließlich der Diskotheken sollen Nichtrauche-
rinnen und Nichtraucher vor den Gesundheitsgefahren durch Passivrauch wirksam geschützt 
werden.  
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C  Alternativen  
 
Keine. Freiwillige Maßnahmen können keinen mit gesetzlichen Rauchverboten vergleichba-
ren Nichtraucherschutz gewährleisten.  
 
 
D Kosten / Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Ge-

meinden und Gemeindeverbände 
 
Sofern in den Behörden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden von der 
Möglichkeit, Raucherräume einzurichten, Gebrauch gemacht wird, können unter Umständen 
geringfügige Kosten durch organisatorische oder bauliche Maßnahmen zur Einrichtung von 
Raucherräumen entstehen. Jedoch schreibt das Land die Einrichtung von Raucherräumen 
nicht verpflichtend vor, sondern eröffnet lediglich die entsprechende Option.  
 
Da überdies nach dem Gesetzentwurf für die Einrichtung von Raucherräumen keine Anfor-
derungen, etwa zum Einbau von technischen Anlagen, gestellt werden, ist davon auszuge-
hen, dass regelmäßig keine Kosten anfallen werden. Eventuelle geringfügige Kosten vor der 
erstmaligen Einrichtung von Raucherräumen werden darüber hinaus durch die Einsparungen 
bei den Renovierungskosten für die übrigen Gebäudeteile, insbesondere die Einzeldienst-
räume, kompensiert. Erhöhte Renovierungskosten in Räumen, in denen geraucht wird, etwa 
durch häufigere Wandanstriche, fallen künftig nicht mehr an. 
 
Das Gesetz wird zu keiner wesentlichen finanziellen Belastung der Kommunen führen, Eine 
exakte Kostenfolgeabschätzung ist derzeit nicht möglich. In geringfügigem Umfang können 
Kosten im Zusammenhang mit notwendigen Kontrollen zur Einhaltung des Nichtraucher-
schutzes für die kommunalen Behörden entstehen. Die Kosten werden sich allerdings im 
Bagatellbereich bewegen, da die Primärverantwortung den Personen, die das Hausrecht in-
nehaben, obliegt. Überprüfungen sollen im Übrigen nur anlassbezogen erfolgen und können 
im Rahmen der Routinetätigkeiten verschiedener Dienste mit übernommen werden. Da die 
Bevölkerung in hohem Maße für die Belange des Nichtraucherschutzes sensibilisiert ist, wird 
ferner eine „soziale Kontrolle“ im Sinne der Einhaltung der Vorschriften wirken. Zudem ist mit 
Einnahmen durch Geldbußen zu rechnen. 
 
 
E Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte / Mit-

telstandverträglichkeitsprüfung 
 
Für die Unternehmen können Kosten für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Einrichtung von Raucherbereichen entstehen, die nicht bezifferbar sind.  
 
Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer Hinweispflicht vor, nämlich die Kennzeichnung 
von Nichtraucherbereichen. Da es sich dabei um eine einmalige Maßnahme handelt, fallen 
nur geringe Kosten an.  
 
Der Einwand, gesetzliche Rauchverbote in Gaststätten  führen  zu Umsatzeinbußen  und 
bedroht Gastwirte in ihrer Existenz ist aufgrund der Erfahrungen in Staaten, in denen bereits 
ein Rauchverbot in Gaststätten gilt, nicht begründet.  
 
Auswirkungen auf private Haushalte sind nicht erkennbar. 
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F  Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Alle anderen Ressorts 
sind beteiligt. 
 
 
G  Befristung 
 
Der Gesetzentwurf enthält eine Berichtspflicht. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  

Gesetz zur Verbesserung des Nicht-
raucherschutzes in Nordrhein-
Westfalen 
 

  

Artikel I 
 

  

Gesetz zum Schutz von Nichtrauche-
rinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-
Westfalen  
(Nichtraucherschutzgesetz NRW – 
NiSchG NRW) 
 

  

§ 1             
Grundsätze 
 
(1) Die in diesem Gesetz aufgeführten 
Rauchverbote gelten in Gebäuden und 
sonstigen vollständig umschlossenen 
Räumen. Die Rauchverbote gelten nicht in 
Räumlichkeiten, die ausschließlich der 
privaten Nutzung vorbehalten sind. 
 
(2) Weitergehende Rauchverbote in ande-
ren Vorschriften oder aufgrund von Be-
fugnissen, die mit dem Eigentum oder 
dem Besitzrecht verbunden sind, bleiben 
unberührt. 
 

  

§ 2 
Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Öffentliche Einrichtungen:  

 
a) Behörden der Landes- und Kom-

munalverwaltung, 
b) Gerichte und andere Organe der 

Rechtspflege des Landes, 
c) alle sonstigen Einrichtungen von 

Trägern öffentlicher Verwaltung 
des Landes, unabhängig von ihrer 
Rechtsform; 

 
2. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen: 

unabhängig von ihrer Trägerschaft 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen nach § 107 
des Fünften Buches des Sozialge-
setzbuches und vergleichbare statio-
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näre Einrichtungen, die der Heilfürsor-
ge oder der Wiederherstellung der 
Gesundheit Kranker dienen, sowie 
Heime im Sinne des Heimgesetzes 
und Studierendenwohnheime;  

 
3. Erziehungs- und Bildungseinrichtun-

gen: 
 
 a) Schulen im Sinne des § 6 Abs. 1 

 Schulgesetz,  
 b) Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe nach dem Achten Buch 
des Sozialgesetzbuches,  

 c) Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung unabhängig von ihrer Trä-
gerschaft sowie 

 d) Universitäten und Fachhochschu-
len, Kunst- und Musikhochschulen; 

 
4. Sporteinrichtungen:  

dauerhaft geschlossene Räume bei öf-
fentlich zugänglichem Sportbetrieb; 

 
5. Kultur- und Freizeiteinrichtungen: 

Einrichtungen, die der Bewahrung, 
Vermittlung, Aufführung und Ausstel-
lung künstlerischer, unterhaltender, 
Freizeit gestaltender oder historischer 
Inhalte oder Werke dienen, unabhän-
gig von ihrer Trägerschaft;  

 
6. Flughäfen: 
 öffentlich zugängliche Flächen an 

Flughäfen; 
 
7. Gaststätten:  
 Schank- und Speisewirtschaften, un-

abhängig von der Betriebsart, Größe 
und Anzahl der Räume. 
 

§ 3  
Rauchverbot  
 
(1) Das Rauchen ist nach Maßgabe die-
ses Gesetzes in den Einrichtungen nach 
§ 2 Nrn. 1 bis 6 verboten. Für Erziehungs- 
und Bildungseinrichtungen im Sinne von 
§ 2 Nr. 3 Buchstaben a) und b) gilt das 
Rauchverbot, abweichend von § 1 Abs. 1 
Satz 1, auf dem gesamten Grundstück im 
Zusammenhang mit einrichtungsbezoge-
nen Veranstaltungen. Für Schulen im Sin-
ne von § 2 Nr. 3 Buchstabe a) gilt das 
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Rauchverbot überdies für schulische Ver-
anstaltungen außerhalb des Schulgrund-
stücks.  
 
(2) Davon abweichend können in den Ein-
richtungen nach Absatz 1 abgeschlossene 
Räume eingerichtet werden, in denen das 
Rauchen gestattet ist. Voraussetzung 
hierfür ist, dass 
 

1. eine ausreichende Anzahl von 
Räumen zur Verfügung steht,  

2. die in Satz 1 genannten Räume 
ausdrücklich als Raucherräume 
gekennzeichnet werden. 
 

Satz 1 gilt nicht in Gesundheitseinrichtun-
gen im Sinne von § 2 Nr. 2 sowie in Erzie-
hungs- und Bildungseinrichtungen im Sin-
ne von § 2 Nr. 3 Buchstabe a) und b). Ein 
Anspruch auf die Einrichtung von Rau-
cherräumen besteht nicht.   

 
(3)  Rauchverbote gelten nicht  
 
  a)  in für nur vorübergehende Zwecke
  aufgestellten Festzelten sowie 

b)  bei im Allgemeinen regelmäßig 
wiederkehrenden, zeitlich begrenz-
ten Veranstaltungen, soweit es 
sich um im Brauchtum verankerte 
regional typische Feste handelt. 

   
(4) Abweichend von Absatz 1 können 
Ausnahmen für solche Personen zugelas-
sen werden,  
 

a)  die sich in palliativmedizinischer 
oder psychiatrischer Behandlung 
befinden, 

 b)  die sich aufgrund einer gerichtlich 
angeordneten Unterbringung in ei-
ner geschlossenen Abteilung des 
Krankenhauses aufhalten oder  

 c) bei denen die Untersagung des 
Rauchens dem Therapieziel ent-
gegensteht.  

 
Die Entscheidung, ob im Einzelfall das 
Rauchen erlaubt werden kann, trifft die 
Leitung der Einrichtung in Abstimmung mit 
der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt. Soweit die Leitung der 
Einrichtung für die in Satz 1 genannten 
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Personen entsprechende Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellt, sollen diese so gele-
gen und beschaffen sein, dass sie den 
Zweck dieses Gesetzes nicht beeinträch-
tigen. 

(5) Abweichend von Absatz 1 ist in Justiz-
vollzugsanstalten das Rauchen in den 
Hafträumen gestattet. Bei der Belegung 
eines Haftraumes mit mehr als einer Per-
son ist das Rauchen in diesem Haftraum 
nicht zulässig, wenn eine der in diesem 
Haftraum untergebrachten  Personen 
Nichtraucherin oder Nichtraucher ist.  
 
(6) Die Leitung der jeweiligen Einrichtung 
hat bei allen Ausnahmeentscheidungen 
nach diesem Gesetz Vorkehrungen zu 
treffen, um die Rauchfreiheit und den ge-
sundheitlichen Schutz der übrigen sich in 
der Einrichtung aufhaltenden Personen 
soweit wie möglich zu gewährleisten. 
 
(7) Ausgenommen von Absatz 1 sind 
Räumlichkeiten von Vereinen und Gesell-
schaften, deren ausschließlicher Zweck 
der gemeinschaftliche Konsum von Ta-
bakwaren ist. 
 
(8) Durch Rechtsverordnung des für  das 
Gesundheitswesen zuständigen Ministeri-
ums können weitere Ausnahmen zugelas-
sen werden, wenn durch technische Vor-
kehrungen ein dem Rauchverbot gleich-
wertiger Schutz vor den Gefahren des 
Passivrauchens gewährleistet werden 
kann. 
 
§ 4 
Nichtraucherschutz in Gaststätten 
 
In Gaststätten gilt Rauchverbot. Die Ein-
richtung abgeschlossener Räume, in de-
nen das Rauchen gestattet ist, ist unter 
den Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 möglich. Dabei dürfen die als Rau-
cherraum genutzten Flächen nur einen 
untergeordneten Teil der Betriebsfläche in 
Anspruch nehmen. § 3 Abs. 6 gilt entspre-
chend. Die Rauchverbote gelten nicht, 
soweit Gaststätten im Einzelfall aus-
schließlich für geschlossene Gesellschaf-
ten zur Verfügung stehen. 
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§ 5  
Hinweispflichten, Verantwortlichkeit für 
die Umsetzung der Rauchverbote 
 
(1) Orte, für die nach diesem Gesetz ein 
Rauchverbot besteht, sind deutlich sicht-
bar  im Eingangsbereich kenntlich zu ma-
chen. Hierfür ist das Warnzeichen „Rau-
chen verboten“ nach Nummer 3.1 des An-
hangs II der Richtlinie 92/58/ EWG des 
Rates über Mindestvorschriften für die Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung am Arbeitsplatz (neunte Einzel-
richtlinie im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 
der Richtlinie 89/391/EWG) vom 24. Juni 
1992 (ABl. EG Nr. L  245 S. 23) zu ver-
wenden. 
 
(2) Verantwortlich für die Einhaltung der 
Rauchverbote nach den §§ 3 und 4 sowie 
für die Erfüllung der Hinweispflichten nach 
Absatz 1 sind im Rahmen ihrer Befug-
nisse 
 
 a)  die Leitung der Einrichtung im 

Sinne von § 2 Nrn. 1 bis 6,  
  b) die Betreiberin oder der Betreiber 

der Gaststätte im Sinne von § 2 
Nr. 7. 

 
Soweit den Verantwortlichen nach Satz 1 
ein Verstoß gegen das Rauchverbot be-
kannt wird, haben sie die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Fort-
setzung des Verstoßes oder einen neuen 
Verstoß gegen das Rauchverbot zu ver-
hindern. 
 

  

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 
entgegen einem Rauchverbot nach § 3 
oder § 4 raucht. 
 
(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 
entgegen der Verpflichtung nach § 5 
Abs. 2 Satz 2 nicht die erforderlichen 
Maßnahmen ergreift, um eine Fortsetzung 
des Verstoßes oder einen neuen Verstoß 
gegen das Rauchverbot zu verhindern, 
oder eine Kennzeichnungspflicht nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 nicht erfüllt. 
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind die örtlichen Ord-
nungsbehörden. Unbeschadet dessen 
sind auch zuständig für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach den Absätzen 1 und 2 die jeweiligen 
Sonderordnungsbehörden im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit. 
 
§ 7 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 
 
Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2008  in 
Kraft. Davon abweichend tritt § 4 zum 
1. Juli 2008 in Kraft. Die Auswirkungen 
dieses Gesetzes werden nach einem Er-
fahrungszeitraum von drei Jahren durch 
die Landesregierung unter Mitwirkung der 
kommunalen Spitzenverbände überprüft. 
Die Landesregierung unterrichtet den 
Landtag über das Ergebnis der Überprü-
fung.  
 

  

Artikel II 
 

  

Änderung des Schulgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Juni 
2006 (GV. NRW. S. 278), wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) 
 
 
 
 
 
§ 54  
Schulgesundheit 
 
(1) Die Schulgesundheitspflege hat das Ziel, 
Krankheiten der Schülerinnen und Schüler 
vorzubeugen, sie frühzeitig zu erkennen und 
Wege zu ihrer Heilung aufzuzeigen. Die 
Aufgaben der Schulgesundheitspflege neh-
men die unteren Gesundheitsbehörden in 
Zusammenarbeit mit der Schule und den El-
tern wahr. 
 
(2) Für jede Schule bestellt die untere Ge-
sundheitsbehörde im Benehmen mit dem 
Schulträger eine Schulärztin oder einen 
Schularzt. Der schulärztliche Dienst umfasst 
insbesondere:  
 
1. ärztliche Reihenuntersuchungen, insbe-
sondere zur Einschulung und Entlassung, 
und zahnärztliche Untersuchungen,  
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1. § 54 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
"(5) Der Verkauf, der Ausschank 
und der Genuss alkoholischer Ge-
tränke im Zusammenhang mit 
schulischen Veranstaltungen sind 
auf dem Schulgrundstück sowie 
außerhalb des Schulgrundstücks 
untersagt. Über Ausnahmen von 
Satz 1 entscheidet die Schulkonfe-
renz, die bei ihrer Entscheidung 
insbesondere die Vorbildwirkung 
zu berücksichtigen hat. Für 
branntweinhaltige Getränke und 
sonstige Rauschmittel ist keine 
Ausnahme möglich." 

 
b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 
„(6) Das Rauchverbot an Schulen 
bestimmt sich nach den Vorschrif-
ten des Nichtraucherschutzgeset-
zes NRW.“ 
 

2. eine besondere Überwachung der Schüle-
rinnen und Schüler, deren Gesundheitszu-
stand eine fortlaufende Kontrolle erforderlich 
macht,  
3. schulärztliche Sprechstunden für Eltern, 
Schüler- und Lehrerschaft, 
4. gesundheitsfürsorgerische Maßnahmen 
für die Schülerinnen und Schüler, 
5. Beratung der Lehrerinnen und Lehrer in 
Fragen der Gesundheitspflege, 
6. Mitarbeit bei der Bekämpfung übertragba-
rer Krankheiten in Schulen. 

 
(3) Die Schülerinnen und Schüler sind ver-
pflichtet, sich in Reihenuntersuchungen 
schulärztlich untersuchen zu lassen. Weitere 
Maßnahmen zur Schulgesundheitspflege 
richten sich nach dem Infektionsschutzge-
setz. 
 
(4) Schülerinnen und Schüler, deren 
Verbleib in der Schule eine konkrete Gefahr 
für die Gesundheit anderer bedeutet, können 
vorübergehend oder dauernd vom Schulbe-
such ausgeschlossen werden. Die Entschei-
dung trifft die Schulleiterin oder der Schullei-
ter auf Grund eines Gutachtens des schul-
ärztlichen Dienstes. Bei Gefahr im Verzuge 
ist die Schulleiterin oder der Schulleiter be-
fugt, einen vorläufigen Ausschluss vom Be-
such der Schule auszusprechen. 
 
(5) Auf dem Schulgrundstück sind im Zu-
sammenhang mit schulischen Veranstaltun-
gen der Verkauf, der Ausschank und der 
Genuss alkoholischer Getränke sowie das 
Rauchen untersagt. Für Schulveranstaltun-
gen außerhalb des Schulgrundstücks gilt 
Satz 1 entsprechend. Über Ausnahmen ent-
scheidet die Schulkonferenz. Branntweinhal-
tige Getränke und sonstige Rauschmittel 
sind in keinem Fall erlaubt.  
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Er-
satzschulen. 
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c) Nach Absatz 6 wird folgender Ab-
satz 7 neu angefügt: 
 
„(7) Die Absätze 1 bis 4 gelten 
auch für Ersatzschulen; die Absät-
ze 5 und 6 gelten auch für Ersatz-
schulen und Ergänzungsschulen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 65  
Aufgaben der Schulkonferenz 
 
(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz 
einzurichten. Sie ist das oberste Mitwir-
kungsgremium der Schule, in dem alle an 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie be-
rät in grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Schule und vermittelt bei Konflikten inner-
halb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die 
Schulaufsichtsbehörde richten. 
 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet im 
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in folgenden Angelegenheiten: 
 
1.  Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 
2. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung 
 und Qualitätssicherung (§ 3 Abs. 3),  
3.  Abschluss von Vereinbarungen über die 
 Kooperation von Schulen und die Zu-
 sammenarbeit mit anderen Partnern 
 (§  4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3), 
4.  Festlegung der beweglichen Ferientage 
 (§ 7 Abs. 2), 
5.  Unterrichtsverteilung auf sechs Wo-
 chentage (§ 8 Abs. 1), 
6.  Einrichtung außerunterrichtlicher Ganz-
 tags- und Betreuungsangebote (§ 9 
 Abs. 2) sowie die Rahmenplanung von 
 Schulveranstaltungen außerhalb des 
 Unterrichts, 
7.  Organisation der Schuleingangsphase 
 (§ 11 Abs. 2 und 3), 
8.  Vorschlag zur Einrichtung des Gemein-
 samen Unterrichts (§ 20 Abs. 7 und 8), 
9.  Erprobung und Einführung neuer Unter -
 richtsformen (§ 29 Abs. 2), 
10.  Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 
 3) und Bestimmung der Lernmittel, die 
 im Rahmen des Eigenanteils zu be-
 schaffen sind (§ 96), 
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3. § 65 Abs. 2 Nr. 24 erhält die fol-
 gende Fassung: 
 

"24. Ausnahmen vom Alkoholver-
 bot (§ 54 Abs. 5)," 
 

11. Grundsätze für Umfang und Verteilung 
 der Hausaufgaben und Klassenarbeiten,
12. Grundsätze zum Umgang mit allgemei-
 nen Erziehungsschwierigkeiten sowie 
 zum Abschluss von Bildungs- und Er-
 ziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5), 
13.  Information und Beratung (§ 44), 
14. Grundsätze für die Betätigung von Schü-
 lergruppen (§ 45 Abs. 4), 
15. Grundsätze über Aussagen zum Arbeits-
 und Sozialverhalten in Zeugnissen (§ 49 
 Abs. 2), 
16. Wirtschaftliche Betätigung, Geldsamm-
 lungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 
 Abs. 1), 
17. Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9), 
18. Wahl der Schulleiterin oder des Schullei-
 ters (§ 61 Abs. 1 und 2), 
19. ergänzende Verfahrens- und Wahlvor-
 schriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5), 
20. Einrichtung und Zusammensetzung von 
 Fachkonferenzen (§ 70 Abs. 5), Teilkon-
 ferenzen und des Vertrauensausschus-
 ses oder Bestellung einer Vertrauens-
 person (§ 67 Abs. 1 und 2), 
21. besondere Formen der Mitwirkung 
 (§ 75), 
22.  Mitwirkung beim Schulträger (§ 76), 
23.  Erlass einer Schulordnung,  
24. Ausnahmen vom Alkohol- und Rauch-
 verbot (§ 54 Abs. 5) 
25.  Erhöhung der Zahl der Vertretungen der 
 Eltern in Fachkonferenzen und Bil-
 dungsgangkonferenzen (§ 70 Abs. 1), 
26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher 
 Schulkleidung (§ 42 Abs. 8). 
 
(3) Das Ministerium kann durch Rechtsver-
ordnung der Schulkonferenz weitere Ange-
legenheiten aus der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Schule zur Entscheidung 
übertragen. 
   

Artikel III 
 

  

Dieses Gesetz tritt am 01. Januar 2008 in 
Kraft. 
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